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Mögliche A-Punkte 
 
 

Nicht die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten 
 
– Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates zum Sonderbericht Nr. 10/2012 des Europäischen 

Rechnungshofs mit dem Titel "Wirksamkeit der Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Per-
sonals bei der Europäischen Kommission" 
= Annahme 

 
– Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Standpunkt, den die Europäische Union in 

der Internationalen Jute-Studiengruppe hinsichtlich der Aufnahme von Verhandlungen über 
eine neue Satzung der Internationalen Jute-Studiengruppe für die Zeit nach 2014 einnimmt 
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– Richtlinie .../.../EU der Kommission vom XXX zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Didecyldimethylammo-
niumchlorid in Anhang I 
= Beschluss, den Erlass nicht abzulehnen 

 
– Richtlinie .../.../EU der Kommission vom XXX zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Alkyl(C12-16)-dimethyl-
benzylammoniumchlorid in Anhang I 
= Beschluss, den Erlass nicht abzulehnen 

 
– Richtlinie .../.../EU der Kommission vom XXX zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Pyriproxyfen in Anhang I 
= Beschluss, den Erlass nicht abzulehnen 

 
– Richtlinie …/.../EU der Kommission vom XXX zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Diflubenzuron in 
Anhang I 
= Beschluss, den Erlass nicht abzulehnen 

 
– Beschluss der Kommission vom XXX über die Nichtaufnahme bestimmter Wirkstoffe in 

Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten 
= Beschluss, den Erlass nicht abzulehnen 

 
– Richtlinie …/.../EU der Kommission vom XXX zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Ausdehnung der Aufnahme des Wirkstoffs 
Thiamethoxam in Anhang I auf die Produktart 18 
= Beschluss, den Erlass nicht abzulehnen 
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